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Beitragsordnung 
 
 

1. Gemäß dieser Beitragsordnung werden für alle Mitglieder zur Erreichung der Vereinsziele folgende 
Gebühren und Beiträge erhoben. 
 

2. Die Zahlung der Beiträge erfolgt vorschüssig und bargeldlos im SEPA- Lastschriftverfahren oder in 
Ausnahmefällen durch Überweisung auf das Vereinskonto. 
 

3. Die Aufnahmegebühr beträgt 10,00€ und wird einmalig bei Eintritt in den Verein vom 
angegebenen Konto via Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen. 
 

4. Die Mitgliedsbeiträge sind jeweils zum Beginn eines Quartals fällig. 
 

5. Die Zuordnung zum jeweiligen Beitragssatz gliedert sich wie folgt: 
 
- Kategorie 1: 10,00 € pro Monat (Normalverdiener) 
- Kategorie 2: 7,50 € pro Monat (Studenten, Azubis, Rentner, Erwerbslose, Kinder und 

Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre) 
- Kategorie 3: 5,00 € pro Monat (Kinder bis einschließlich 13 Jahre, soziale Härtefälle, 

Sonderfälle) 
 
Zur Einstufung in die Kategorie 2 und 3 ist bitte ein Nachweis in geeigneter Form zu erbringen und 
zu Beginn des Kalenderjahres neu einzureichen. 
Sonderfälle (z.B. Familienrabatte, fehlende Nachweise, …) darf der Vorstand selbst regeln. 
 

 Die Verbandsabgaben für den DKV (Deutscher Karateverband) sind zusätzlich zum normalen 
Beitrag zu entrichten und werden in der jeweils gültigen Höhe vom angegebenen Konto via SEPA- 
Lastschriftverfahren eingezogen. 
Zusätzlich zum DKV-Jahresbeitrag fallen einmalig Kosten für einen DKV-Ausweis an. Diese werden 
ebenfalls vom Konto eingezogen. 
Details sind dem Merkblatt „DKV-Meldung“ zu entnehmen. 
 

7. Der Verein ist berechtigt folgende Gebühren zu erheben: 
- Aufnahmegebühren bei Ersteintritt in den Verein: Einmalig 10,00 € 
- schriftliche Mahngebühr/ Mahnkosten: 5,00 € 
- Kosten für Rücklastschriften in der angefallenen Höhe 
- Umlagen 

 
Umlagen können nur bei einem unvorhersehbaren Finanzbedarf und einmal im Kalenderjahr 
erhoben werden. Diese dürfen nicht höher als das Doppelte eines Jahresbeitrages sein. 
 
 

8. Die Beitragsordnung wurde bei der Mitgliederversammlung am 14.01.2025. beschlossen und  
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


